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Diese(r) Unterlage/Plan darf ohne vorherige Genehmigung des Erstellers nicht veröffentlicht, vervielfältigt oder
geändert, noch für ein anderes Bauvorhaben genutzt werden, als für das auf dem Plankopf/Betreff ausgewiesen ist.

Bebauungsplan "Michelsberg 2"

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO

DACH-
GESTALTUNG

Alle Dachformen sind zulässig.
Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien sind zulässig.

Die Dachflächen der Haupt- und Nebengebäude sind mit Dachziegeln, Schiefer, Blech, 
Betondachsteinen, Bitumen, EPDM-Folie oder Kunststoffbahnen in roten bis rotbraunen 
sowie anthrazit oder grauen Farbtönen zu gestalten. Andere Farbtöne sind unzulässig.

Alle Dachflächen können als Gründach hergestellt werden.

Fassadenbegrünung ist zugelassen.

Die Gebäude sind spätestens 2 Jahre nach Bezugsfertigkeit entsprechend der
Baubeschreibung bzw. der Baugenehmigung zu verputzen oder zu verkleiden.

FASSADEN-
GESTALTUNG

· Äußere Verwendung von glänzenden oder geprägten Kunststoff-, und Leicht-, oder
Metallbaustoffen

· Blechgaragen und provisorische Gebäude
· Fassaden: äußere Verwendung von glänzenden, flächigen Materialien
· Böschungen steiler als 1 : 1,5
· unbeschichtete Metalldacheindeckungen wie z. B. Kupfer, Zink, Blei
· Tankstellen gemäß § 5 BauNVO Abs. 2 Nr. 9 und § 6 BauNVO Abs. 2 Nr. 7

UNZULÄSSIGE
ANLAGEN

EINFRIEDUNGEN

Die natürliche Geländeoberfläche der Grundstücke ist grundsätzlich zu erhalten.

Geländeveränderungen sind nur soweit zulässig, als sie im Zusammenhang mit der
Erstellung der Gebäude zwingend erforderlich sind.

Aufschüttungen zu Terrassen sind nur bis 1,0 m zulässig.

Böschungen, die zum Ausgleich der Höhenunterschiede zwischen den öffentlichen
Verkehrsflächen und den Baugrundstücken erforderlich sind, dürfen auf den
Baugrundstücken angelegt werden.

AUFSCHÜTTUNGEN
UND ABTRAGUNGEN
ZUR HERSTELLUNG
DES STRASSEN-
KÖRPERS (§ 9 Abs. 1 Nr.
26 BauGB)

Zulässig sind:
· ohne Einzäunung
· Hecken
· Holzzäune
· Natursteinmauern
· Betonmauern
· verputzte Mauerwerke
· Metallzäune (ausgenommen Stacheldraht)
· WPC-Zäune
· Winkelstützwände
· Gabione
· Blocksteinmauer

Die Höhe von Einfriedungen darf zur öffentlichen Verkehrsfläche einschließlich Sockel
höchstens 1,25 m betragen. An den übrigen Grundstücksgrenzen sind Einfriedungen
ein-schließlich Sockel bis zu einer Höhe von 2,0 m zulässig. Ausgenommen sind Hecken, die
zur öffentlichen Verkehrsfläche höher als 1,25 m, jedoch maximal 2,0 m hoch sein dürfen.

Die Gesamthöhe bei einer Kombination von Zaun als Absturzsicherung und Stützmauer darf
maximal 2,00 m betragen, wobei die Höhe der Stützmauer davon maximal 1,25 m betragen
darf.

NIEDERSCHLAGS-
WASSER

Das anfallende, unverschmutzte Niederschlagswasser von Dachflächen und befestigten
Flächen soll nicht in den Regenwasserkanal eingeleitet, sondern über Zisternen mit
mindestens 10m³ gesammelt und z.B. zur Gartenbewässerung genutzt, und/oder über
Sickeranlagen dem Grundwasser zugeführt werden. Die Anordnung der Zisterne ist mit
Überlauf (Einleitung in den öffentlichen Kanal) im Baugesuch darzustellen.

Die Versickerung sollte generell breitflächig, soweit es die Untergrundverhältnisse zulassen,
über Vegetationsflächen erfolgen, um die nachgewiesene Reinigungswirkung der aktiven
Bodenzone ausnutzen.

Parkplätze, Stellplätze und Grundstückszufahrten sowie Fußgängerwege, sollten
wasserdurchlässig gestaltet werden (z.B. humus- oder rasenverfugtes Pflaster).

Das private Regenwasserentwässerungssystem ist an die Regenwasserleitung fachgerecht
anzuschließen.

Private Drainageleitungen sowie Hang- und Schichtenwasser dürfen nicht in den Schmutz-
oder Regenwasserkanal eingeleitet werden.

Es gilt die gemeindliche Entwässerungssatzung.

sind beschränkt auf 3 pro Grundstück.WOHNEINHEITEN

NUTZUNGS-
SCHABLONE

bestehende Grundstücksgrenzen

Höhenschichtlinien (1,0 m - Raster)

Maßangaben in Metern

vorhandene Haupt- und Nebengebäude

FUNDAMENTE Fundamente, die beim Setzen von Rabatten- und Pflasterstreifen zur Abgrenzung zwischen
öffentlichen Verkehrsflächen und privaten Grundstücksflächen erforderlich werden, dürfen auf
den privaten Grundstücksflächen bis zu einer Breite von 0,50 m angelegt werden.
Gleiches gilt für Fundamente der Straßenbeleuchtung.

vorgesehene Grundstücksgrenzen

Flurnummer

DACHNEIGUNG

Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien sind mit Aufständerung und vergleichbaren
Konstruktionen dachparallel in rechteckigen Feldern, ohne Abtreppungen zulässig.

Dachhautintegrierte Systeme mit der Funktion der Dacheindeckung sind zulässig.

PHOTOVOLTAIK /
SONNENKOLLEK-
TOREN

DENKMALPFLEGE Gemäß Art. 8 Abs. 1. Bayerisches Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) sind
auftretende Funde von Bodendenkmälern unverzüglich dem Bay. Landesamt für
Denkmalpflege - Außenstelle Bamberg - oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu
melden und die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort unverändert zu
belassen (Art. 8, Abs. 2 BayDSchG).

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine
denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem
eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren
Denkmalschutzbehörde von der Gemeinde zu beantragen ist.

Die Dachneigung beträgt für EG + DG 14°- 52°. Für EG + OG 14°- 37°.
Für Pultdächer beträgt die Dachneigung 14°-25°.
Für Flachdächer beträgt die Dachneigung 1,5-6°.

GRZ
Geschosszahl Bauweise

GFZ
z.B.

© Bayerische Vermessungsverwaltung 2020, Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

§ 4 ALLGEMEINE
WOHNGEBIETE
BauNVO

(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.

(2) Zulässig sind

1. Wohngebäude,
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und

Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche

Zwecke

Schonende Bauausführung:
· Baufeldbeschränkung: Baustelleneinrichtung und Lagerflächen werden innerhalb des

Plangebietes angelegt. Eine zusätzliche temporäre Beanspruchung von Flächen
außerhalb des Geltungsbereichs ist nicht zulässig.

· Einsatz von abgeschirmten, insektenfreundlichen Lampen im Außenbereich, deren
Abstrahlung nach unten gerichtet ist - soweit eine Beleuchtung erforderlich ist.

Baufeldräumung Ackerflächen:

Vor Beginn der Bauarbeiten, insbesondere vor Abschieben des Oberbodens muss
nachgewiesen werden, dass keine aktuellen Bruten von Feldvögeln auf der Fläche
vorhanden sind.

· Bei Baubeginn im Frühjahr kann vorbereitend bis zum 01. März eine Schwarzbrache
(vegetationsfreier, geeggter Zustand) hergestellt werden, um die Attraktivität für
Feldvögel zu reduzieren.

· Bei der Baufeldfreistellung im Frühjahr sind aktuelle Vogelbruten zu kontrollieren.

ARTENSCHUTZ /
MAßNAHMEN ZUR
VERMEIDUNG UND
MINIMIERUNG

M 1:25.000

MUTTERBODEN Nicht benötigter Mutterboden ist vorrangig zur Bodenverbesserung von
landwirtschaftlich genutzten Grundstücken in der Gemarkung zur Verfügung zu
stellen (§ 202 BauGB, DIN 18915, DIN 19731).

EMISSIONEN DURCH
LANDWIRTSCHAFT

Von benachbarten landwirtschaftlichen Nutzflächen sind im Rahmen der
Bewirtschaftung Lärm-, Staub- und Geruchsemissionen auch zu unüblichen Zeiten zu
erwarten und hinzunehmen, da diese ortsüblich sind. Die landwirtschaftlichen
Tätigkeiten genießen nach Art. 14 GG Bestandsschutz.

7

öffentliche Grünfläche mit offenem Wassergraben zur Ableitung von Tagwasser mit
Angabe der Fließrichtung und der Querschnittsbreite in Metern

Baugrenze (Baufenster)

ED

offene Bauweise

nur Einzel-und Doppelhäuser zulässig

Maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ), z.B. 0,35

Maximal zulässige Geschossflächenzahl (GFZ), z.B. 0,7

Übersicht

274.0

275.0

FIRSTHÖHE Die maximal zulässige Firsthöhe beträgt
· bei Pultdächern 8,0 m
· bei gegenläufigen Pultdächern 9,00 m
· bei anderen Dachformen 12,0 m

0.70.35

O

Die Zahl der Vollgeschosse ist auf insgesamt zwei begrenzt.

Bestandsvermessung

A. Festsetzungen durch Planzeichen
(§ 9 BauGB und Art. 81 BayBO)

B. Festsetzungen durch Text
(§ 9 BauGB und Art. 81 BayBO)

WASSERHALTUNG Wenn ein Kellergeschoss realisiert wird und in das Erdreich eingegraben wird, ist das
Gebäude vor anfallendem Schichten- und Hangwasser zu schützen.

BauNVO Für diesen Bebauungsplan ist die BauNVO in der zum Zeitpunkt des
Satzugsbeschlusses gültigen Fassung anzuwenden.

F. Hinweise

MINDESTGRUND-
STÜCKSGRÖßE

Einzelhausbebauung: 500 m²
Doppelhausbebauung: 300 m² je Doppelhaushälfte
850 m² im Mischgebiet

WA

Je Wohneinheit sind 2 Stellplätze auf dem Grundstück herzustellen.

Es gilt im Übrigen die Stellplatzsatzung der Gemeinde Altertheim in der jeweils
geltenden Fassung.

WASSER-
RECHTLICHE
GENEHMIGUNG

Für geothermischen Bohrungen sowie für die Ausbildung von Versickerungs- und
Vorreinigungsanlagen kann eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich werden.
Diese ist vom Grundstückseigentümer bei Bedarf rechtzeitig zu beantragen.

E. Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen

öffentliche Verkehrsfläche
mit Angabe der Querschnittsbreite in Metern

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen
Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m Abs. 5 BNatSchG sind durchzuführen:

V1  Bauzeitenbeschränkung: Rodung und Rückschnitt von Gehölzen
Zum Schutz gehölzbrütender Vogelarten dürfen Gehölze falls notwendig nur
außerhalb der Vogelbrutzeit im Winterhalbjahr, vom 01. Oktober bis
einschließlich 28. Februar, zurückgeschnitten oder gerodet werden.

V2  Bauzeitenbeschränkung: Baufeldräumung
Die Baufeldräumung darf zum Schutz von Bodenbrütern nicht während der
Hauptbrutzeit von Anfang März bis Ende Juni begonnen werden. Sollte ein
Baubeginn zwingend innerhalb der Vogelbrutzeit nötig sein, sind die
Bauparzellen vorher auf mögliche Vorkommen von Vogelbruten abzusuchen.
Alternativ sind die Acker- und Wiesenflächen sowie Saumstrukturen ab März
bis zum Baubeginn regelmäßig, mind. alle 2 Wochen, umzubrechen.

ANWAND- UND
FELDWEGE

sind keine Erschließungsanlagen gem. BayBO und BauGB.

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Mischgebiet gem. § 6 BauNVOMI

Straßenbegrenzungslinie

VERSICKERUNGS-
EINRICHTUNGEN

Für Versickerungseinrichtungen ist die Niederschlagsfreistellungsverordnung
(NWFreiV) vom 01. Januar 2000 mit Änderung vom 01.10.2008 zu beachten.

BAUGESUCH In den Plänen sind die geplante Einfriedung, die geplante Firstrichtung, die Art und
Anordnung der festgesetzten bzw. geplanten Bepflanzung, die Anschlusshöhen an
die Erschließungsanlagen, die geplante Zisterne, das vorhandene Gelände, die
geplanten Geländeveränderungen und die Entwässerungsplanung durch nivellierte
Geländeschnitte, die Gebäudehöhen und die Gebäudegestaltung nachzuweisen.

Auf die privatrechtlichen Bestimmungen zum Nachbarschutz in BGB und zum
Ausführungsgesetz in Bayern, sowie auf das Informationsheft „Rund um die
Gartengrenze“ des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz wird hingewiesen.

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB.

Als naturschutzrechtliche Ausgleich wurden die Flächen A1, A2, A3 (Fl.Nr.  211,
Fl.Nr. 218, Fl.Nr. 1595) Gmkg. Oberaltertheim festgesetzt.

Als artenschutzrechtliche Ausgleich wurden die Flächen A4 & A5 (Fl.Nr.  1308/ Fl.Nr.
815) Gmkg. Oberaltertheim festgesetzt.

Weitere Festsetzungen sind dem Ausgleichsflächenplan LA02 zu entnehmen, der
Bestandteil des Bebauungsplans "Michelsberg 2" ist.

Für Abstandsflächen gilt die BayBO in der jeweils gültigen Fassung.ABSTANDSFLÄCHEN

Nebengebäude, Garagen und Carports, die an die Grundstücksgrenze 
zusammengebaut werden, sind in ihrer Gestaltung aufeinander abzustimmen.

Nebengebäude dürfen auch außerhalb der Baugrenzen errichtet werden.
Garagen und Carports dürfen ebenfalls außerhalb der Baugrenzen errichtet werden,
jedoch nicht hinter der rückwärtigen Baugrenze.

Der Vorraum wird nicht als Stellplatz anerkannt.

Es gilt die einschlägige Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) in der jeweils 
geltenden Fassung.

NEBENGEBÄUDE,
GARAGEN UND
CARPORTS

DRAINAGELEITUNGEN Auf den Grundstücken sind bestehende Drainageleitungen zu erwarten.

1-0-0 10.11.2025 Vorentwurf 1-0-0 10.11.2025 Vorentwurf

1. Der Gemeinderat Altertheim hat in der Sitzung vom 23.06.2025 gemäß
§ 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 23.06.2025 ortsüblich bekannt gemacht.

VERFAHRENSVERMERKE

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher
Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung
vom 10.11.2025 hat in der Zeit vom __.__.2026 bis __.__.2026 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung
vom __.__.2026 hat in der Zeit vom __.__.2026 bis __.__.2026 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Baubauungsplans in der Fassung vom __.__.2026 wurden die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der
Zeit vom __.__.2026 bis __.__.2026 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom __.__.2026 wurde mit der
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.2026 bis __.__.2026
öffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Altertheim hat mit Beschluss des Gemeinderats vom __.__.2026 den
Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom __.__.2026 als 
Satzung beschlossen.

......................................, den ............................
Altertheim

...........................................................................                       
Bürgermeister Bernd Korbmann (Siegel)

0.7

0.35

O

5.5

§ 6  MISCHGEBIETE
BauNVO

(1)  Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von 
      Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören.

(2)  Zulässig sind

1. Wohngebäude,
2. Geschäfts- und Bürogebäude,
3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des

Beherbergungsgewerbes,
4. sonstige Gewerbebetriebe,
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale,

gesundheitliche und sportliche Zwecke,
6. Gartenbaubetriebe,
8. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2 in den Teilen des

Gebiets, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind.

(3)  Ausnahmsweise können Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Absatz 3
      Nummer 2 außerhalb der in Absatz 2 Nummer 8 bezeichneten Teile des
      Gebiets zugelassen werden.

Tankstellen nach § 6 BauNVO Abs. 2 Nr. 7 sind unzulässig.

NORDEN

NORDEN

OBERBODEN Das Abschieben des Oberbodens ist nur außerhalb der Brutzeit der Feldvögel (Brutzeit =
Mitte März bis Mitte Juli) durchzuführen. Werden Baugrundstücke brach liegengelassen,
dürfen diese nur außerhalb der Brutzeit gemäht oder gemulcht werden.
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vertreten durch
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1. Bürgermeister

AUSGLEICHS-
FLÄCHEN

STELLPLÄTZE

GELÄNDEVER-
ÄNDERUNGEN

D. Ausgleichsmaßnahmen
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1) gemäß BayBO von 1997 Art. 2 (5) Satz 2 gelten Kellergeschosse als Vollgeschosse, wenn deren Deckenunterkante im Mittel
mindestens 1,20 m höher liegt als die natürliche oder festgelegte Geländeoberfläche. In der BayBO von 2018 steht in Art. 83
(6) folgendes: „Soweit § 20 Abs. 1 BauNVO zur Begriffsbestimmung des Vollgeschosses auf Landesrecht verweist, gilt
insoweit Art. 2 Abs. 5 in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung fort.

1)

Bezugshöhe innerhalb des
Grundstückes

Bezugshöhe innerhalb des
Grundstückes

OG
EG

m
ax

.
4.

00
 m

DG
EG

Wandhöhe für Pult-
und Flachdächer

Bezugshöhe innerhalb des
Grundstückes

Bezugshöhe innerhalb des
Grundstückes

Gr
un

ds
tüc

ks
gr

en
ze

Gr
un

ds
tüc

ks
gr

en
ze

m
ax

.
4.

00
 m

Gr
un

ds
tüc

ks
gr

en
ze

1186/6

BH 303.4 Bezugshöhe je Grundstück

BEZUGSHÖHE Bezugshöhe je Grundstück (ohne Lagebezug).

Sollten die Grundstücke geteilt werden, gilt die jeweilige Bezugshöhe des
ursprünglichen Grundstückes.

7,7
5 Anwandweg

Auf privaten Grünflächen ist innerhalb von 2 Jahren nach Nutzungsaufnahme an
geeigneter Stelle mind. je angefangener 200 m² Grundstücksfläche ein
gebietsheimischen, hochstämmigen Baum zu pflanzen und zu erhalten. Grünflächen
des Straßenbegleitgrüns sollen nach Möglichkeit mit einer gebietsheimischen Wiese
bepflanzt werden (vgl. Pflanzliste).

Die Pflanzung ist im Baugesuch darzustellen.

Die Pflanzungen und Ansaaten sind fachgerecht zu pflegen, zu entwickeln und zu
erhalten. Vor einer Wiesenansaat sollte eine fachgerechte Bodenvorbereitung
durchgeführt werden.

Die gesetzlich vorgegebenen Grenzabstände sind einzuhalten.

Dargestellte Standorte für Baum-Neupflanzungen sind in Bezug auf ihre Lage
unverbindlich.

Grünstreifen und Randbegrünungen sind von jeglicher, sonstiger Nutzung
freizuhalten.

Mögliche gebietsheimische Baum- und Straucharten mit Angabe zu
Mindestpflanzqualitäten sowie Wiesenansaaten sind in den nachfolgenden
Pflanzlisten aufgeführt.

Gebietsheimische Baumarten
Mindestpflanzqualität: Hochstamm 3xv, Stammumfang 12-14 cm
(H 3xv mDb StU 12- 14)
Autochthone Herkunft (Vorkommensgebiet 5.1)

Artenanteile von Obst- und Laubbäumen: auf Ausgleichsflächen 90 % Laubbäume
und 10 % Obstbäume, auf privaten Grundstücksflächen frei wählbar
Obstbaumarten
· Kultur-Apfel Malus domestica
· Kultur-Birne Pyrus communis
· Zwetschge Prunus domestica
Laubbäume
· Feld-Ahorn Acer campestre
· Spitz-Ahorn Acer platanoides
· Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus
· Weiß-Birke Betula pendula
· Hainbuche Carpinus betulus
· Esche Fraxinus excelsior
· Vogel-Kirsche Prunus avium
· Trauben-Eiche Quercus petraea
· Stiel-Eiche Quercus robur
· Silber- Weide Salix alba
· Vogelbeere Sorbus aucuparia
· Elsbeere Sorbus torminalis
· Winter-Linde Tilia cordata
· Sommer-Linde Tilia platyphyllos

Gebietsheimische Sträucher
Mindestpflanzqualität: verpflanzter Strauch, 3 Triebe 60-100 cm (vStr 3 Tr. 60- 100)
Autochthone Herkunft (Vorkommensgebiet 5.1)

· Blutroter Hartriegel Cornus sanguinea ssp. sanguinea
· Hasel Corylus avellana
· Weißdorn Crataegus laevigata
· Weißdorn Crataegus monogyna
· Spindelstrauch Euonymus europaeus
· Faulbaum Frangula alnus
· Rainweide Ligustrum vulgare
· Heckenkirsche Lonicera xylosteum
· Wild-Apfel Malus sylvestris
· Trauben-Kirsche Prunus padus
· Schlehdorn Prunus spinosa ssp. spinosa
· Stachelbeere Ribes uva-crispa
· Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica
· Feld-Rose Rosa arvensis
· Hunds-Rose Rosa canina
· Essig-Rose Rosa gallica
· Wein-Rose Rosa rubiginosa
· Purpur-Weide Salix purpurea
· Korb-Weide Salix viminalis
· Schwarzer Holunder Sambucus nigra
· Wolliger Schneeball Viburnum lantana
· Schneeball Viburnum opulus

C. Grünordnerische Festsetzungen

PFLANZSCHEMA
PRIVATE
GRÜNFLÄCHEN

Gebietsheimische Saatgutmischung
Herkunft Ursprungsgebiet 11

· Regelsaatgutmischung RSM-Regio UG 11 Grundmischung

Stützmauern sind bis zu einer Höhe von 1,25 m über dem vorhandenen Gelände
auch außerhalb der Baugrenzen zulässig.

STÜTZMAUERN

Auf öffentlichen Grünflächen ist innerhalb von 2 Jahren nach Nutzungsaufnahme
eine Ansaat von arten- und blütenreichem Extensivgrünland mit Saatgut aus
regionaler Herkunft durchzuführen. Grünflächen des Straßenbegleitgrüns sollen nach
Möglichkeit mit einer gebietsheimischen Wiese bepflanzt werden (vgl. Pflanzliste).

Die Pflanzungen und Ansaaten sind fachgerecht zu pflegen, zu entwickeln und zu
erhalten. Vor einer Wiesenansaat sollte eine fachgerechte Bodenvorbereitung
durchgeführt werden.

Die gesetzlich vorgegebenen Grenzabstände sind einzuhalten.

Grünstreifen und Randbegrünungen sind von jeglicher, sonstiger Nutzung
freizuhalten.

Mögliche Saatgutmischungen mit Gewichts-Prozentangabe sind in den
nachfolgenden Pflanzlisten aufgeführt.

RSM 8.1 „Biotopflächen, artenreiches Extensivgrünland“
(Variante 1 – Grundmischung für Standorte ohne extreme Ausprägung)
Saatgutmenge 3 bis 4 g/ m² in Breitflächensaat
30 % Kräuter- und 70 % Gräseranteil (Gewichts-%)

Kräuter
• Schafgarbe Achillea millefolium (0,5)
• Kornrade Agrostemma githago (2,0)
• Färberkamille Anthemis tinctoria (1,5)
• Wiesen-Glockenblume Campanula patula (0,2)
• Kornblume Centaurea cyanus (1,5)
• Wiesen-Flockenblume Centaurea jacea (1,5)
• Wiesen-Pippau Crepis biennis (1,0)
• Wilde Möhre Daucus carota (1,5)
• Wiesen-Labkraut Galium mollugo (1,5)
• Echtes Labkraut Galium verum (0,5)
• Johanniskraut Hypericum perforatum (1,5)
• Witwenblume Knautia arvensis (1,0)
• Kleiner Löwenzahn Leontodon hispidus (0,5)
• Wiesenmargerite Leucanthemum vulgare (1,5)
• Hornklee Lotus corniculatus (0,3)
• Kuckucks-Lichtnelke Lychnis flos-cuculis (0,5)
• Moschus-Malve Malva moschata (1,5)
• Esparsette Onobrychis viciifolia (1,5)
• Klatschmohn Papaver rhoeas (1,0)
• Kleine Bibernelle Pimpinella saxifraga (1,5)
• Wiesen-Salbei Salvia pratensis (2,0)
• Gewöhnliches Leimkraut Silene vulgaris (1,0)
• Wiesen-Bocksbart Tragopogon pratensis (1,8)

Gräser
• Straußgras Agrostis capillaris (5,0)
• Ruchgras Anthoxanthum odoratum (5,0)
• Zittergras Briza media (3,0)
• Weiche Trespe Bromus mollis (5,0)
• Kamm-Gras Cynosurus cristatus (10,0)
• Schafschwingel Festuca ovina spec. (10,0)
• Rot-Schwingel Festuca rubra comm. (10,0)
• Rot-Schwingel Festuca rubra rubra (20,0)
• Flaumhafer Trisetum flavescens (2,0)
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AW

HÖHEN-
EINSTELLUNG
DER GEBÄUDE

Die maximal zulässige Wandhöhe auf der Talseite eines Gebäudes darf 3,50 m zur 
Bezugshöhe nicht überschreiten. Dies gilt sowohl für Gebäude, die talseits als auch 
bergseits der Erschließungsstraße liegen.

Bei Gebäuden mit Pult- und Flachdächern gilt eine maximal zulässige Wandhöhe auf
der Talseite von 4,00 m zur Bezugshöhe.


